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Betreff: 
Handlungskonzept zur Umsetzung von Familienbildung im Netzwerk in Mainz 
 
 
Mainz, 19.02.2016 
 
gez. Merkator 
 
Kurt Merkator 
Beigeordneter 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Jugendhilfeausschuss nimmt das Handlungskonzept zur Umsetzung von „Familienbildung im 
Netzwerk“ zur Kenntnis. 
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Problembeschreibung / Begründung 
 
1. Sachverhalt 
2. Lösung 
3. Alternativen 
4. Ausgaben/Finanzierung 
    a) einmalige Ausgaben 
    b) laufende Ausgaben einschl. Folgekosten (z.B. Sach- und Personalkosten, Schuldendienst) 
 
 
1. Sachverhalt  
 
Die seitens des Landes Rheinland-Pfalz im Kontext des Landesprogrammes „Kita!Plus“ ge-
förderte Planungs- und Vernetzungsstruktur „Familienbildung im Netzwerk“ gab Anlass, die 
bereits angelegten Potentiale der Familienbildung in Mainz systematischer in den Blick zu 
nehmen und gesamtstädtische Strukturen zu schaffen, die die bedarfsorientierte Weiter-
entwicklung dieses Handlungsbereiches unterstützen. 
Daraus ist das Handlungskonzept zur Umsetzung von „Familienbildung im Netzwerk“ in 
Mainz entstanden, das dem Jugendhilfeausschuss vorgestellt werden soll. 
 
Darin enthalten: 
- Grundsätze der Familienbildung 
- Zielsetzung von Familienbildung 
- Vielfältige Anbieter von Familienbildung 
- Datengrundlagen: Lebenslagen von Familien und Angebotsstrukturen in der Stadt Mainz 
- Notwendigkeit eines Gesamtkonzeptes Familienbildung und Frühe Hilfen 
- Schaffung einer zentralen Koordinierungsstelle 
 
2. Lösung 
 
Dies ist eine gute Grundlage, im Jahr 2016 ein Gesamtkonzept „Frühe Hilfen, Kindesschutz 
und Familienbildung“ für die Stadt Mainz zu erstellen und damit eine kommunale Gesamt-
strategie zur Förderung und Unterstützung von Familien zu erreichen. Auch das Gesamtkon-
zept soll dem Jugendhilfeausschuss vorgestellt werden. 
 
3. Alternativen 
 
keine  
 
4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen 
 
Entfällt 
 
 
5. Finanzielle Auswirkungen 
 
Keine zukünftigen finanziellen Auswirkungen. 
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